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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 033-2021 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.58 
  
Eingereicht am: 10.03.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Riem (Iffwil, Die Mitte) (Sprecher/in) 

 
 

 Haudenschild (Niederbipp, FDP) 
Roggli (Rüschegg Heubach, Die-Mitte) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Verkauf der Schynige-Platte-Bahn 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. aufzuzeigen, warum der Kanton Bern als Miteigentümer der Berner Oberland Bahn (BOB) die rein 
touristische Schynige-Platte-Bahn (SPB) betreibt 

2. Verhandlungen über den Verkauf der Schynige-Platte-Bahn (SPB) aufzunehmen und die SPB zu ver-
äussern oder in eine Gesellschaft ohne Kantonsanteil zu überführen 

Begründung: 

Es ist keine Aufgabe des Kantons Bern, als Teileigentümer eine rein touristische Bahn wie die SPB zu 
betreiben. Die Besitzverhältnisse sind so zu regeln, dass der Kanton Bern eine Beteiligung an den BOB 
hält, ohne damit gleichzeitig für eine Bergbahn mitverantwortlich zu sein. Die Einflussmöglichkeiten auf die 
Geschäftstätigkeit der SPB sind für den Kanton nicht gegeben und auch nicht erwünscht. 

Der Zeitpunkt für eine Veräusserung oder eine Neuorganisation der Besitzverhältnisse ist nach der In-
standsetzung des Netzes, der Werkstätten und des Berghauses ideal. 

 

 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 
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